
1643 Oktober 17. A
SCHREIBEN VON SCHULTHEISS UND RAT VON LUZERN AN AMMANN UND RAT

VON STADT UND AMT ZUG

"Gestrigä tags ist unns [ als Vorort ] ein schreiben under üwerer unnd unserer



G. L . A. E . [ Landammann und Landrat ] von Uri , Eeren Seoret ussgevertiget , Zu kom¬

men , dessen Uebersahrifft naehvolgende Formalia in sich haltet.

'Den Frommen , fürsichtigen , fümemmen Weisen , als den Abgeordneten Löblichen

Vier Alten Catholischen Orten [ V ausg . UR] Eerengsandten so letst verwichnen
2

Tagsatzung Zu Lucem versambt gehalten worden , günstig Zu handen.

Lucem . '

Unnd dieweyl wir uss diser Jntitulation den bissher gegeneinanderen gebrauch¬

ten , unnd von unnseren frommen alten Vorderen anererbten Stylum nit abnemmen

können , häbent wir bedenckens gefasset , das schreiben Zeerbrechen , benebens

aber für gut erachtet , eines sollichen Uech unnser G. L . A. E . als hierdurch be¬

schicht , Ze berichten , uf das wir widerantwortlich von Uech unnseren G. L . A. E.

vernemmen mögent , ob üwer gut beduncken uf die eröfnung , oder aber wider Zu¬

ruckschickung eines so gestalteten Schreibens gerichtet sein werde.

Was aber den inhalt desselben betreffen möchte , wüssent wir Zwar nit , iedoch

schwäbt unns vor , das es die sach , unnd unnsere hievor eröfnete beschwerd we¬

gen Obersten [ Johann Heinrich ] Zum Brunnens [ =Zumbrunnenhandel]

verlofnen Proceduren betreffen möchte , Uf wölliche weiss nun Uewer unnserer

G. L. A. E . " für gut halten , wie man sich in dieser Sache verhalten

solle , "Sind wir erwartent durch Uewer verschribne freüntliche Antwortt Ze-

vememmen " .

1 ) Diese Tagsatzung ist in den gedruckten EA nicht verzeichnet.

Original , mit Siegel . Mit einer den Inhalt des Dokuments wiedergebenden Dor-
sualnotiz van Zuger Ammann B e a t II . Zurlauben.
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